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Richtlinien zur Vergabe von ECTS-Credits /  
Überprüfung und Testierung von Studienleistungen 
 
Die vorliegenden Richtlinien fassen bestehende Regelungen zusammen und sollen insbesondere neue 
Dozierende sowie Gastdozierende bei der Überprüfung und Testierung von Studienleistungen an der 
Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät (KSF) der Universität Luzern unterstützen. 
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1 Allgemeines 

1.1 Rechtliche Grundlagen – Studien- und Prüfungsordnungen (StuPo) 1 

• Studienbeginn ab Herbstsemester 2011: StuPo 2011 mit Wegleitungen 
• Studienbeginn vor Herbstsemester 2011: StuPo 2009 bzw. StuPo 2003 mit Wegleitungen 
• Die Creditvergabe ist nur bei Leistungsüberprüfung des behandelten Stoffes möglich.  
• 1 Credit entspricht 25 bis 30 Stunden Arbeitsaufwand („student workload“), inklusive Präsenz-

zeit sowie Selbststudium.  

1.2 Anmeldung zu Lehrveranstaltungen 

• Die Anmeldung der Studierenden zu allen Lehrveranstaltungen der KSF via UniPortal 
(www.portal.unilu.ch) ist obligatorisch. 

• Die Anmeldung ist 2 Wochen vor bis 2 Wochen nach Semesterbeginn möglich. 
• Nachträgliche Anmeldungen müssen manuell in Teilnehmerlisten (siehe unten) aufgenommen 

werden, sofern die maximale Teilnehmerzahl nicht überschritten ist. 

                                                      
1 Vgl. http://www.unilu.ch/deu/reglemente,-merkblaetter,-formulare_755432.html 

http://www.unilu.ch/deu/reglemente,-merkblaetter,-formulare_755432.html
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1.3 Teilnehmerbeschränkung von Lehrveranstaltungen 

• Teilnehmerbeschränkungen sind nicht üblich, bei Bedarf aber möglich. 
• Teilnehmerbeschränkungen und Kriterien müssen vorgängig im Kommentierten Vorlesungs-

verzeichnis (KVV) und im UniPortal kommuniziert werden. 
• Wichtig sind transparente und einheitliche Kriterien, z.B. bestimmte Vorkenntnisse, Studienstu-

fe, etc. Das Prinzip „first come first serve“ ist in keinem Fall als Kriterium anzuwenden. 
• Unerwartet überfüllte Lehrveranstaltungen können in der ersten Semesterwoche beschränkt 

werden, z.B. durch den Verweis aller Studierenden des ersten und zweiten Semesters aus ei-
nem Hauptseminar in Proseminare. 

• Veranstaltungen auf Masterstufe sind ausschliesslich für Master-Studierende geöffnet. Bei be-
gründetem inhaltlichem Interesse können Bachelor-Studierende teilnehmen, jedoch ohne An-
rechnungsmöglichkeit. 

2 Überprüfung und Testierung von Studienleistungen 
2.1 Vorlesungen und Kolloquialvorlesungen 

Veranstaltungsart SWS 2  Leistungsüberprüfung Testierung Anzahl Credits 
Vorlesung  2 SWS benotete Prüfung Teilnehmerliste 2 Cr 
Kolloquialvorlesung  2 SWS benotete Prüfung Teilnehmerliste 3 Cr 
 

2.1.1 Leistungsüberprüfung 

• Zulassungsberechtigt ist, wer eine Vorlesung regelmässig besucht hat. 
• Ab Herbstsemester 2011 werden ausschliesslich benotete Prüfungen durchgeführt. Die Noten 

fliessen nicht in die Gesamtabschlussnote ein. 
• Der Prüfungsmodus wird von den jeweiligen Dozierenden festgelegt (z.B. mündlich, schriftlich 

oder Gruppenprüfung). 
• Studierende haben zwei Versuche je Vorlesungsprüfung. 
• Termin Frühjahrsemester: Die letzten beiden Semesterwochen sowie die erste Woche nach 

Semesterende. 
Termin Herbstsemester: Die letzten beiden Semesterwochen sowie die zweite Januarwoche. 

• Der konkrete Termin wird jeweils von den Dozierenden bekannt gegeben. 
• Die Dozierenden führen die Prüfung selbst durch. In Ausnahmefällen ist eine Vertretung durch 

mind. promovierte Dozierende möglich. 
• Protokoll und Prüfungsbeisitz sind nicht notwendig. 

2.1.2 Testierung der Prüfungen 

• Dozierende erhalten zu Semesterbeginn vom zuständigen Sekretariat (Seminar/Institut) eine 
Teilnehmerliste, die regelmässig zu führen ist. 

                                                      
2 Semesterwochenstunden 
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• Nach der Prüfung müssen die Resultate bzw. Nichtantritte in der Spalte „Benotung“ gemäss 
unten stehender Tabelle eingetragen werden. 

• Die Teilnehmerliste muss bis spätestens zwei Wochen nach Ende der Vorlesungszeit elektro-
nisch und als unterschriebener Ausdruck an das jeweilige Sekretariat (Seminar/Institut) weiter-
geleitet werden. 

 
Resultat  
1. Versuch 

Eintrag 
Liste 

Konsequenz Resultat 2. 
Versuch 

Eintrag 
Liste 

Konsequenz 

bestanden Note ab 
4.0 

Verbuchung Credits  --- --- --- 

nicht 

bestanden 
Note 
unter 4.0 

Verbuchung Fehlver-
such  
 
Wiederholungsprüfung* 
(Antritt verpflichtend)  
 

bestanden Note ab 
4.0 

---  

nicht  
bestanden 

Note unter 
4.0  

Verbuchung 2. 
Fehlversuch  
Endgültig nicht 
bestanden** 

Nichtantritt Note 1 

Nichtantritt 
a) ohne 
zwingenden 
Grund 
 
b) wegen 
Krankheit 

 
 
„Nein“ 

kein Anspruch auf Wie-
derholungstermin, keine 
Creditvergabe, entspre-
chend keine Verbu-
chung 

--- --- --- 

 
„Nein“ 

Vorlage eines ärztlichen 
Attests notwendig;  
Wiederholungsprüfung 
gilt als erster Versuch 

bestanden Note ab 
4.0 

--- 

nicht  
bestanden 

Note unter 
4.0  

Wiederholungs- 
prüfung (gilt als 
2. Versuch) 

 
* Der Zeitpunkt für Wiederholungsprüfungen wird von den Dozierenden festgelegt. Der Termin sollte 
innert 4 Wochen stattfinden. Die Testierung läuft über eine separate Liste. 

** Endgültig nicht bestandene Vorlesungsprüfungen können einen Studienausschluss bewirken (vgl. § 
8 StuPo 2011 bzw, §§ 35, 37, 38 und 42, StuPo 2009).  

2.2 Seminarveranstaltungen 

Veranstaltungsart SWS  Leistungsüberprüfung Testierung Anzahl Credits 
Seminarveranstaltung  
 

2 SWS Aktive Teilnahme unbenotet 
oder benotet 

Teilnehmerliste 4 Cr 

2.2.1 Leistungsüberprüfung 

• Jede Leistung in einer Seminarveranstaltung muss durch aktive Teilnahme erreicht und über-
prüft werden, z.B. durch Referat, Protokoll, Essay und regelmässige Lektüre etc. 

• Benotete Seminarveranstaltungen müssen gesamthaft benotet werden (Durchschnittsnote). 
• Einzelne Studierende können auf Antrag auch für Leistungen im Rahmen eines unbenoteten 

Seminars eine Note erhalten. Der Antrag ist zu Semesterbeginn bei den jeweiligen Dozieren-
den zu stellen. 
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2.2.2 Testierung 
• Dozierende erhalten zu Semesterbeginn vom zuständigen Sekretariat eine Teilnehmerliste, die 

regelmässig zu führen ist. 
• Nach Semesterende müssen die Resultate in die Spalte „Benotung“ gemäss unten stehender 

Tabelle eingetragen werden. 
• Die Teilnehmerliste muss bis spätestens zwei Wochen nach Ende der Vorlesungszeit elektro-

nisch und als unterschriebener Ausdruck an das jeweilige Sekretariat (Seminar/Institut) weiter-
geleitet werden. 

 
Resultat  Eintrag Liste Konsequenz 

Erfolgreiche Teilnahme „Bestätigte Teilnahme“  
bzw. Note ab 4.0 

--- 

Ungenügende Teilnahme Note unter 4.0 Erneuter Besuch dieser oder äquiva-
lenter Seminarveranstaltung zu späte-
rem Zeitpunkt möglich  Keine Teilnahme „Nein“ 

 

2.3 Schriftliche Arbeiten  

Veranstaltungsart Leistungsüberprüfung  Testierung Anzahl Credits 
Schriftliche Arbeit benotet / Formular Uniportal 4 Cr 

2.3.1 Leistungsüberprüfung 

• Studierende können zu einer Seminarveranstaltungen oder frei gewählten Themen eine schrift-
liche Arbeit verfassen und dadurch zusätzliche Credits erwerben. 

• Studierende mit Studienbeginn ab Herbstsemester 2011 erhalten für Hauptseminararbeiten 6 
Credits. Alle anderen Arbeiten werden mit 4 Credits vergütet. 

• Seitenumfang und Anforderungen werden von Dozierenden festgelegt. Der Arbeitsaufwand 
sollte ca. 100-120 Stunden (= 4 Credits) bzw. 150-180 Stunden (= 6 Credits) ergeben. 

• Schriftliche Arbeiten, die inhaltlich bzw. formal nicht den wissenschaftlichen Standards entspre-
chen, können ohne Bewertung zur Überarbeitung zurückgegeben werden. Diese Möglichkeit 
hat eher pädagogischen als disziplinarischen Charakter und sollte v.a. zu Studienbeginn An-
wendung finden. 

2.3.2 Testierung 

• Studierende generieren über das UniPortal ein Formular für schriftliche Arbeiten, welches sie 
zusammen mit der Arbeit den Dozierenden abgeben. Die Dozierenden leiten dieses Formular, 
mit der vergebenen Note und der Unterschrift versehen, an das Dekanat weiter. 
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Resultat  
1. Versuch 

Eintrag 
Formular 

Konsequenz Resultat 2. 
Versuch 

Eintrag 
Formular 

Konsequenz 

bestanden Note ab 4.0 Verbuchung 
Credits 

 --- --- --- 

nicht 

bestanden 
Note unter 
4.0 

Überarbeitung 
innerhalb von 
max. 6 Monaten  
 
Verbuchung 
Fehlversuch 

bestanden Note ab 4.0 Verbuchung 
Credits  

nicht 
bestanden 

Note unter 
4.0  

Endgültig nicht 
bestanden*, 
keine weitere 
Arbeit möglich; 
Verbuchung 2. 
Fehlversuch 

 
* Eine endgültig abgelehnte Arbeit kann den Studienausschluss zur Folge haben.  
Bitte melden Sie dem Dekanat alle endgültig abgelehnten Arbeiten. 
 

2.4 Credits für Sozialkompetenz, Informationskompetenz sowie sonstige Studienleistungen 

2.4.1 Leistungsüberprüfung Sozialkompetenz 
• Studierende müssen während Ihres Studiums 4 Credits für Sozialkompetenz erwerben (vgl. 

Weisungen http://www.unilu.ch/files/weisungen_scp_140311.pdf).  

2.4.2 Testierung Sozialkompetenz 
• Studierende generieren über das UniPortal ein Formular Credits für Sozialkompetenz, welches 

die Dozierenden entsprechend ergänzen und mit Unterschrift an das Dekanat weiterleiten. 

2.4.3 Leistungsüberprüfung Informationskompetenz 
• Studierende der Bachelorstufe nehmen an mindestens einer Lehrveranstaltung teil, welche 

einen Kurs „Informationskompetenz“ beinhaltet. Der Kurs wird von FachreferentInnen der 
Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) durchgeführt. 

2.4.4 Testierung Informationskompetenz 
• Studierende generieren über das UniPortal ein Formular für den Erwerb von Informations-

kompetenz. Die FachreferentInnen der ZHB visieren das Formular und leiten es an das De-
kanat weiter. 

2.4.5 Sonstige Studienleistungen 
• Bestimmte Studienleistungen werden über Scheine testiert: Teilnahme an Tagun-

gen/Kongressen (grün), Sprachprüfungen (rosa), Teilnahme an Tutoraten (orange). Die Schei-
ne sind im Dekanat KSF erhältlich. 

http://www.unilu.ch/files/weisungen_scp_140311.pdf
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3 Plagiate 
• Plagiate können in jeder Art von schriftlichen Texten auftreten, z.B. schriftliche Arbeiten, Es-

says, Vorlesungsprüfungen, etc. 
• Um Plagiaten bei schriftlichen Arbeiten vorzubeugen, können von den Studierenden Redlich-

keitserklärungen3 verlangt werden.  
• Bei Verdachts- oder Zweifelsfällen ist die Software „Plagiarism-Finder“ im Dekanat erhältlich. 
• Bitte beachten Sie auch das Merkblatt der Lehrkommission: http://www.unilu.ch/files/ksf-

merkblatt_plagiate_uleko_050608.pdf  
 

Leistungsüberprüfung in 
Lehrveranstaltung / Arbeit 

Eintrag Liste oder Formular Konsequenz 

Plagiat 
Note 1 Lehrveranstaltung / schriftliche Arbeit 

endgültig nicht bestanden; 
Dekanat verwarnt Studierende* 

* Ein Wiederholungsfall bewirkt den Studienausschluss.  
Bitte teilen Sie Plagiate umgehend dem Dekanat mit. 

4 Weitere Informationsmöglichkeiten 
• Frequently Asked Questions (FAQ): www.unilu.ch/ksf 
• Reglemente online: http://www.unilu.ch/deu/reglemente,-merkblaetter,-formulare_755432.html 
• Dekanat KSF:  http://www.unilu.ch/deu/dekanat_3182.aspx 

                                                      
3 Der von der Fakultät vorgeschlagene Text für eine Redlichkeitserklärung lautet:  
„Hiermit erkläre ich, dass ich vorliegende Arbeit in allen Teilen selbständig verfasst und keine anderen als die von 
mir angegebenen Quellen und Hilfsmittel (inklusive elektronischer Medien und Online-Ressourcen) benutzt ha-
be“. 

http://www.unilu.ch/files/ksf-merkblatt_plagiate_uleko_050608.pdf
http://www.unilu.ch/files/ksf-merkblatt_plagiate_uleko_050608.pdf
http://www.unilu.ch/ksf
http://www.unilu.ch/deu/reglemente,-merkblaetter,-formulare_755432.html
http://www.unilu.ch/deu/dekanat_3182.aspx
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